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Schweizerischer Gewerkschaftsbund.

Auf Beschluss des Gewerkschaftsausschusses
findet

Samstag den 12. und Sonntag den 13. April
im Konzertsaal Olten-Hammer ein

statt.
Vorläufige Traktanden-.

1. Der Achtstundentag in der Schweiz.
2. Der Internationale Gewerkschaftskongress.
3. Die Arbeitslosenfrage.
4. Die Uebergangswirtschaft.

Die Einberufung des Kongresses erfolgt auf
Grund des Artikels 5 der Statuten des Gewerk-
schaftsbundes, der lautet:

< Der Gewerkschaftskongress rindet alle drei
Jahre statt, ausserordentlicherweise auf Beschluss
des Gewerkschaftsausschusses oder auf Verlangen
von einem Drittel der Zentralvorstände der
Verbände mit mindestens einem Fünftel der
Bundesmitglieder. >

Ueber die Organisation des Kongresses
bestimmen die Statuten:

Anträge an den Gewerkschaftskongress sind
sechs Wochen vorher dem Bundeskomitee
einzureichen und drei Wochen vor dem Kongress
zu veröffentlichen (für den nicht fristgemäss
einberufenen ausserordentlichen Kongress werden
die Termine entsprechend verkürzt).

Zur Antragstellung sind berechtigt:
1. die Zentralvorstände;
2. die Sektionen der Verbände;
3. die kantonalen und lokalen Gewerkschaftskartelle.

Die Gewerkschaftsverbände sind zur Wahl
von je zwei Delegierten, wenn sie mehr als 1000
Mitglieder zählen für jedes weitere Tausend oder
einen Bruchteil von über 500 zur Wahl eines
weitern Delegierten berechtigt. Es können nur
Mitglieder der Verbände gewählt werden.

Die Wahlart steht den Verbänden frei. Die
Mitglieder des Bundeskomitees und des
Gewerkschaftsausschusses sowie die lokalen Arbeitersekretäre

und die Delegierten von Gewerkschaftskartellen

haben am Kongress beratende Stimme.
Die Entschädigung der Delegierten ist Sache

der abordnenden Korporationen.
Das Bundeskomitee des

Schweiz. Gewerkschaftsoundes.

II. Internationale Gewerkschaftskonferenz

in Bern am 5., 6., 7., 8. und 9. Februar 1919.

Ueber den Verlauf der Konferenz, die parallel mit
der internationalen Sozialistenkonferenz in Bern stattfand,

erübrigt sich eine eingehende Berichterstattung, da
die Leser unseres Organs durch die Tagespresse
hinreichend unterrichtet sind. Wir beschränken uns daher
auf wenige Feststellungen und Wiedergabe der gefassten
Beschlüsse.

Die Konferenz war trotz der mangelhaften Einladung,
die es vielen Ländern ganz unmöglich machte, ihre
Vertreter rechtzeitig zu delegieren, von 15 Ländern
beschickt, und zwar: Böhmen (2). Bulgarien (2), Kanada (1),
Prankreich (13), Dänemark (2), Deutschland (4), England
(4), Griechenland (1), Holland (1), Italien (4), Norwegen
(3), Oesterreich (3), Schweiz (10), Schweden (3), Spanien
(2), Ungarn (1).

Bei. der Festsetzung der Tagesordnung handelte es
sich darum: Soll neben der Behandlung der
Arbeiterschutzfragen auch über die Organisation des Internationalen

Gewerkschaftsbundes und über die Frage des
Völkerbundes diskutiert werden? Das erstere glaubte man
zurückstellen zu müssen, weil die Konferenz nicht
rechtzeitig einberufen war und infolgedessen eine Seihe von
Gewerkschaftsvertretern fehlte, andere für diese Frage
kein Mandat besassen. Die Frage des Völkerbundes ist
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